
 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

Sitzung des Stadtwerkeausschusses des Rates der Stadt Meckenheim 
Am Dienstag, dem 07.12.2021, findet um 18:00 Uhr eine Sitzung des 
Stadtwerkeausschusses des Rates der Stadt Meckenheim im Jungholzhalle, 
Siebengebirgsring 4, 53340 Meckenheim, statt. 
 
Tagesordnung 
Öffentliche Sitzung 
1.  Einwohnerfragestunde 
 

2.  Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 09.06.2021 
 

3.  Anerkennung der Tagesordnung 
 

4.  Jahresabschlusses der Stadtwerke der Stadt Meckenheim für das 
Geschäftsjahr 2018 
 

5.  Erlass einer Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur 
Wasserversorgungssatzung der Stadt Meckenheim vom 17. Dezember 1981 in 
der Fassung der 10. Änderungssatzung vom 12. Dezember 2019 
 

6.  Sanierung Fassade BHKW 
 

7.  Schriftliche Anfragen 
 

7.1.  Einsatz von mobilen Stromerzeugern bei Stromausfall (SPD-Fraktion vom 
31.08.2021) 
 

8.  Mündliche Anfragen 
 

9.  Mitteilungen 
 

9.1.  Trinkwasserbeschaffenheit Winterhalbjahr 2021/2022 
 

9.2.  Interkommunale Hilfestellung Wiederaufbau Ahr 
 

Nicht öffentliche Sitzung 
1.  Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 09.06.2021 
 

2.  Anerkennung der Tagesordnung 
 

3.  Jahresrahmenvereinbarung Tiefbau für das Jahr 2022 
 

4.  Jahresrahmenvereinbarung zur Materialbeschaffung für die Herstellung von 
Hauptrohrleitungen und Hausanschlüssen für 2022 
 

5.  Schriftliche Anfragen 
 

6.  Mündliche Anfragen 
 

7.  Mitteilungen 
 

 
 
 



   

Zum öffentlichen Teil der Sitzung sind alle Einwohnerinnen und Einwohner 
herzlich eingeladen. 
 
Aufgrund der aktuellen Infektionszahlen kann nur eine begrenzte Anzahl 
Besucher in die Jungholzhalle eingelassen werden. Daher wird darum gebeten, 
sich per E-Mail (christian.wilhelm@meckenheim.de) oder telefonisch 
(02225/917-198) anzumelden. 
Beim Besuch der Sitzung gilt die 3G-Regel – Geimpft -Genesen - Getestet: 
 
- Vorlage eines zertifizierten negativen Tests nicht älter als 24 Stunden,  
 
- Vorlage eines Impfausweises mit vollständiger Impfung (die letzte erforderliche 
Impfung muss mindestens 14 Tage zurückliegen) oder  
 
- Vorlage eines „Genesen-Nachweises“, der das Vorliegen einer vorherigen 
Infektion mit dem Coronavirus bestätigt (die Erkrankung muss mindestens 28 
Tage und darf maximal sechs Monate zurückliegen). 
 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass in der Jungholzhalle eine medizinische 
Maske (OP-, FFP2- oder KN95/N95-Maske) angelegt werden muss. 
 
Die öffentlichen Unterlagen sind im Internet auf der Homepage der Stadt 
Meckenheim im Ratsinformationssystem einsehbar und abrufbar unter: 
http://session.meckenheim.de/bi/infobi.asp 
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